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L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Bekanntmachung von Manövern 
 

Beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim wurde  
angemeldet, dass Einheiten der amerikanischen Streitkräfte  
ein Manöver durchführen, von welchem auch der Landkreis  
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim berührt wird:   
   
Übungsart:  
Hubschrauberlandeübungen (einschließlich Nachtlandungen)   
Übungszeitraum:  
02.01.2024 bis 31.01.2024 
betroffene Gemeindegebiete:  
Trautskirchen, Gerhardshofen, Emskirchen, Bad Windsheim, Uf-
fenheim, Dietersheim, Dachsbach, Münchsteinach, Markt Nordheim 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der  
übenden Truppe fernzuhalten.   
Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für Schä- 
den an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige Schäden  
sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb eines Monats nach  
Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde oder innerhalb  
von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte  
von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat,  
schriftlich bei der Schadensregulierungsstelle des Bundes anzu- 
melden.    
1. Schadensregulierungsstelle   

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

Regionalbüro Süd Nürnberg  

Krelingstraße 50   

90408 Nürnberg   

Tel.: 0911 – 99 26 10  

2. Beschwerden bzgl. Flugbetrieb/Lärm  

• Deutsch-Amerikanische Verbindungsstelle  

Frau Helga Moser   

Katterbach Army Airfield   

91522 Ansbach   

Tel.: 0152 - 091 14 369  

und/oder  

• Luftwaffenamt Köln  

Abteilung Flugbetrieb in der Bundeswehr  

Luftwaffenkaserne WAHN 501/11   

Postfach 90 61 10   

51127 Köln   

Tel.: 0800 - 862 07 30 (gebührenfrei)  

Fax: 02203 - 908 27 76  

e-mail: FLIZ@bundeswehr.org   

3. Beschwerden bzgl. der festgelegten Landepunkte und Manöver-
schäden   

• Manöverbeauftragte der US-Army  

Tel.: 09802 – 832634 oder 01577 – 19 18 155 
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L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Allgemeinverfügung über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif  

bis zum 30. April 2024 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)  
des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim  

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich 
Ermäßigungsticket als Höchsttarif bis zum 30. April 2024 

 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 
erfolgreich eingeführte Deutschlandticket als digitales und 
deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das 
bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen 
mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des 
ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßi-
gungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungs-
gruppen ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermä-
ßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschland-
ticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird 
vom Freistaat Bayern getragen. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich 
der Auswirkungen des Deutschlandtickets einschließlich des Er-
mäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des 
allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
 
Der ÖPNV im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim wird 
unter dem Dach des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg 
(VGN) und des Verkehrsverbundes Mainfranken (VVM) durchge-
führt. Das Angebot für die Fahrgäste erstreckt sich dabei auf die 
Zuständigkeitsgebiete aller Aufgabenträger, die im Rahmen des 
VGN und VVM zusammenarbeiten. Die Zuständigkeit für die 
Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den Erlass 
allgemeiner Vorschriften für den allgemeinen ÖPNV liegt aktuell 
bei den jeweiligen Aufgabenträgern des allgemeinen ÖPNV. Die 
Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsauf-
trägen und den Erlass allgemeiner Vorschriften im SPNV liegt beim 
Freistaat Bayern, der sich hierfür teilweise der Bayerischen Eisen-
bahngesellschaft (BEG) bedient. 
 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV 
in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine 
rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vor-
schrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim tätigen Verkehrsunternehmen des all-
gemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie 
im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanzi-
ellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien 
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Deutschlandticket 2024. Hierdurch werden die Vorgaben zum 
Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des 
Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim umgesetzt.  
 
1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Ab-
satz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öf-
fentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der 
zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung), Art. 35 Satz 2 
BayVwVfG sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 
Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der 
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim die nachfolgende 
allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung zur 
Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemei-
nen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und 
zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nach-
teile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit 
einem Deutschlandticket für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
30. April 2024.  

 
2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser 
allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenver-
kehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflich-
tet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 
Nr. 8) das Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des 
Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Arti-
kel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den 
Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 
anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifan-
erkennungspflicht).  
2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die 
Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschland-
ticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingun-
gen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der 
jeweils geltenden Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordi-
nierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzli-
che Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandti-
ckets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Ver-
trieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich die entsprechen-
den Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils 
zuständigen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu 
Nr. 3.1). Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang 
mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt 
und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahme-
aufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfas-
sung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung 
der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 
Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzuneh-
men. Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereit-
zustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 
geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche über-
schießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeld-
zuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsaus-
gleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-
Einnahmewert 2024 übersteigende Betrag entsprechend den 
Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegen-
den Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende 
Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der Einnah-
meaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsun-
ternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zu-
sammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifge-
nehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen 
oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und 
keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem 
möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit ein-
heitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die 
Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundes-

weit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Ein-
satz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bun-
desweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutsch-
landtickets sind einzuhalten.  
2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhal-
tet zudem die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden 
und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßig-
ten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. 
Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerken-
nung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflich-
tet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzu-
gehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Ein-
nahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandti-
ckets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  
2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-
streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der 
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, unter Berück-
sichtigung von bestehenden Regelungen zur Übertragung von 
Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die 
Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buch-
stabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemei-
nen ÖPNV innehat.  

 
3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemei-
nen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftli-
che Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergän-
zungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die 
Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öf-
fentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt 
sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu 
gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen 
Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, 
die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie 
der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grund-
lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter 
vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift. 
3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirt-
schaftlich erbracht werden, können zur Umsetzung dieser all-
gemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsverein-
barungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und 
dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim abge-
schlossen werden. In der jeweiligen Umsetzungsvereinbarung 
kann insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift geregelt werden. Die Umsetzungsver-
einbarung begründet keine eigenständigen Tarifanerken-
nungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  

 
4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser all-
gemeinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die 
ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entste-
henden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile erge-
ben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der Situation mit 
Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situa-
tion mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) 
unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen 
positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung 
sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzel-
heiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde liegen-
den öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umset-
zungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 
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In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen 
gelten die Nrn. 5.4.1 bis 5.4.6 der Muster-Richtlinien Deutsch-
landticket 2024.  

 
Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Refe-
renzwerte in den Monaten Januar 2019 bis April 2019 ermittelt 
werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen aus-
nahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des 
Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren 
bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prog-
nosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der 
preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert wer-
den. Eine Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistun-
gen für die Monate Januar 2024 bis April 2024 gegenüber dem 
Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 5.4.1.1 
Satz 8 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 erfolgt 
nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Be-
triebsleistungsveränderung durch die Nutzung von entspre-
chenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 
2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

 
Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum 
Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermitt-
lung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist 
eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen Aus-
gleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe 
von Nr. 4.1.7 erforderlich. 
4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließ-
lich des Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwer-
fungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum Verfah-
ren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

 
Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 ange-
passt. Der Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine lan-
desgesetzliche Regelung ersetzt. 

 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift werden nicht gewährt. Die Bestandssicherung für beste-
hende Verkehre erfolgt über öffentliche Dienstleistungsauf-
träge. 

  
4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarif-
maßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den 
gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. 
Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvor-
gaben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen des Land-
kreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim bzw. des Ver-
kehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) und Verkehrsver-
bund Mainfranken (VVM) (aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder 
Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspru-
chen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinan-
der, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiede-
ner allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Aus-
gleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach ge-
währt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die 
hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nach-
weisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar 
darzustellen. 
4.1.3 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann 
künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsregelun-
gen treffen. 
4.1.4 Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende 
Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen den nach Nr. 5.4.1.2 Satz 1 der Muster-Richtli-
nien Deutschlandticket 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnah-
men und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Ver-
kauf der Ermäßigungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungs-
aufträgen bleiben unberührt.  
4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Netto-
effekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Arti-
kel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  
4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht 
aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positi-
ven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarif-
pflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Be-
zug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung des finanzi-
ellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen 
auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswir-
kungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüberstellung der 
Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend 
Nr. 4.1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen kön-
nen berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nach-
weisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) 
richten sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 
4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 
im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erforder-
nis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewähr-
leistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer 
Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen 
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewähr-
leisten. 
4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforde-
rungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie 
folgt gewährleistet: 
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 
4.3.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der 
Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf den angemes-
senen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompensati-
onskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung 
darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die 
Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5 Prozent vom 
Umsatz für die zugrunde liegenden Verkehrsdienste erreicht 
wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen 
akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europa-
weit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bie-
tern vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nach-
weist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 
2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde 
liegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunter-
nehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu 
den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermög-
licht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensa-
tion. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffent-
lichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der 
Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere 
Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen 
beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind entspre-
chend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berech-
nung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Über-
prüfung durch den Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds-
heim oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden 
(vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Über-
kompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung 
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über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Er-
füllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend 
Nr. 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren 
und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2026 vor-
zulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichti-
gung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemei-
nen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuwei-
sen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden 
bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder jeden ei-
genwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunter-
nehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift 
mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise 
gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall den-
noch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Ver-
meidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab 
dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  

 
5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und 
Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Ge-
währung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtli-
che für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift erfor-
derlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-
chen.  
5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 
20. eines Monats für den Vormonat alle selbst oder im Namen 
des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe des Deutsch-
landtickets einschließlich der Verkäufe des ermäßigten 
Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis 
anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtli-
nien Deutschlandticket 2024 benannte Clearingstelle zu mel-
den. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst 
oder im Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe 
der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines 
Monats unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 benannte Clearingstelle zu melden. 
Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen 
Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 an die in Nr. 6.3 der 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benannte Clearing-
stellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis 
zum 20. Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den von 
technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 
6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benannten 
Clearingstelle vorgegeben werden. (https://infoportal.mo-
bil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim erhält eine Abschrift der Meldung. 
5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim beim Freistaat Bayern am 30. September 
2024 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 
2024 vorzulegen: 
- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussicht-
lichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY Portal 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsme-
thode;  
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen 
entsprechend den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Berechnungsmethode sowie weitere begrün-
dete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Ver-
bundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wer-
den, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen 
und begründende Daten selbst vorzulegen; 
- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets ent-
sprechend den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Un-
terlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt aus-
zuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studie-

renden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solida-
rischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterti-
cket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von 
den Verbundorganisationen erstellt werden; 
- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermä-
ßigungsticket entsprechend den im DTBY Portal zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren 
Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 
Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzel-
nen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) 
Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prog-
nosen von den Verbundorganisationen erstellt werden. 
5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügba-
ren Stand bis zum 31. März 2025 [Daten für den Nachweis des 
AT gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 30. Juni 2025] die 
nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
trennt nach den vorhandenen einzelnen solidarischen Semes-
tertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustel-
len; 
Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und 
Berechnungen offenzulegen.  
5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 [Daten 
für den Nachweis des AT gegenüber dem Freistaat Bayern bis 
zum 31. März 2026] die nachfolgend aufgeführten Daten und 
Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Da-
ten und Berechnungen offenzulegen. Soweit bezogen auf die 
Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige 
Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, 
dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der 
zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenauf-
teilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; 
eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nach-
reichen von Testaten nicht statt. 
5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis April 
2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzule-
gen: 
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbe-
reich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zu-
geordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der je-
weiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. 
Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen 
im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis April 2019 in Soll-
Fahrplan-Kilometern; 
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzutei-
lenden Einnahmen der Monate Januar 2019 bis April 2019 und 
die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als 
auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen 
sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebspro-
visionen. 
5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den 
Zeitraum Januar 2024 bis April 2024 hochgerechneten tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 
- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Karten-
arten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;  
- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-
preise zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhängige 
Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der Berechnung 
nach Nr. 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutschland 
2024 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpas-
sung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen Ta-
rifs; 
- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 
und im Januar 2025; 
- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-
, bzw. Zug-Kilometern für die Zeit von Januar 2024 bis April 
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2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalender-
jahres 2019.  
5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleis-
tungen sind bezogen auf den Zeitraum von Januar 2024 bis 
April 2024 vorzulegen: 
- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Januar 2024 bis April 2024; 
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildene und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
trennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und 
ohne Semesterticket darzustellen; 
- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 
Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die 
Vorjahre vorzulegen; 
- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen 
zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die 
das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf An-
forderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 
- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie 
zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließ-
lich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeb-
lichen Zuständigkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis Ap-
ril 2024; sollte der Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zu-
nächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbun-
des über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nach-
weis ist in diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 
- soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschland-
ticket 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine transpa-
rente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vor-
zulegen; 
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 
Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind ge-
trennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und 
ohne Semesterticket darzustellen; 
- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit 
diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2024 ausgeglichen werden; 
- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des Ermäßigungstickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit 
diese ausgeglichen werden;  
- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der 
Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 
- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen 
aus allgemeinen Vorschriften; 
- Nachweise über positive und negative Effekte für das Ver-
kehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich 
aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate 
Januar 2024 bis April 2024 ergeben; 
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betrags-
mäßigen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen oder 
Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 
5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleis-
tungen sind bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der einem 
eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrunde liegenden Linienge-
nehmigungen vorzulegen:  
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunterneh-
men verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische Einnah-
men) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und allen 
Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife 
und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsun-
ternehmen anwendet; 
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunterneh-
men erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermo-
naten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der 
Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die 

das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maß-
geblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nach-
folgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Verkehrs-
unternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 
- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Per-
sonenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reise-
weiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilome-
tern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnah-
menaufteilung zu Grunde gelegt werden; 
- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 
Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür 
gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen 
Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und 
den hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar 
abzugrenzen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen 
ist; 
- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß 
Nr. 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rah-
men dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen 
sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der 
Daten; 
- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vor-
gelegten Daten. 
5.6 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann 
vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und 
Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweis-
pflichten nach den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 
oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie An-
forderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rech-
nungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 
genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten 
Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann 
die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr 
ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Ab-
schlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 
5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden 
Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelun-
gen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umset-
zungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- 
und Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall können 
bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im 
Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweis-
pflichten geregelt werden. 
5.8 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann die 
von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalku-
lationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von 
ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten 
prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf 
entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen 
Unterlagen zu gewähren.  
5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Be-
triebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten wer-
den die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. So-
fern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbe-
züglich weitergehende Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls 
umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinba-
rungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis 
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim getroffen. Gleiches gilt in 
Bezug auf die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterla-
gen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 
6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts 
Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Be-
hörde dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlags-
zahlungen gemäß Nr. 6.2. 
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6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Ja-
nuar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste Abschlags-
zahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 
vorläufig gewährten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf 
die erste Abschlagszahlung ist bis zum 29. Februar 2024 
über das DTBY Portal zu stellen. Der Betreiber des On-
line-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, 
soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich 
ist.  
6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nrn. 
6.1 und 6.2 gewährt der Aufgabenträger Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem 
Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 
Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden 
Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY 
Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der je-
weils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu 
melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je ge-
meldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das 
Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung 
auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des 
Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortli-
cher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berech-
tigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforder-
lich ist.  
6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter 
Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 
6.1 und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleis-
tungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung o-
der Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

 
7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ist 
über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift ge-
währten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Ar-
tikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. So-
weit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind 
die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemei-
nen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit den 
Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  
7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht 
nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusam-
menhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 
nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich auf-
grund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können 
sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheim-
haltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

 
8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemein-
verfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim in Kraft (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 i. V. m Art. 44 
Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die 
Verpflichtung nach Nr.2 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 30. Ap-
ril 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über 
die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalen-
derjahr 2024 wird auch nach dem Außerkrafttreten ge-
mäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 

Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämt-
licher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen 
und Durchführung der Schlussabrechnung). Die allge-
meine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung kann 
durch eine Änderungs-Allgemeinverfügung verlängert, 
geändert oder aufgehoben werden.  

8.3 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann die 
allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur An-
erkennung des Deutschlandtickets  außer Kraft setzen insbe-
sondere wenn der Bund oder der Freistaat Bayern keine aus-
reichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicher-
stellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehen-
den Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Dies 
gilt insbesondere für ein Außerkraftsetzen zum 30. April 2024, 
wenn bis dahin keine Einigung zur auskömmlichen Finanzie-
rung für das Jahr 2024 erfolgt ist. Im Falle eines vorzeitigen 
Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wirkung 
für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.  

 
Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen er-
mäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket)   
Anlage 2 Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeck-
ter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 16. November 2023 (Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024)   
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats  
nach Bekanntgabe Klage bei dem örtlich zuständigen Bayerischen 
Verwaltungsgericht erhoben werden. 
 
Örtlich zuständig ist das Bayerische Verwaltungsgericht, in dessen 
Bezirk der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz hat: 
- Regierungsbezirk Oberbayern: Verwaltungsgericht München in  
80335 München, Bayerstraße 30, 
- Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz: Verwaltungsge-
richt Regensburg in 93047 Regensburg, Haidplatz 1, 
- Regierungsbezirk Oberfranken: Verwaltungsgericht Bayreuth in  
95444 Bayreuth, Friedrichstraße 16, 
- Regierungsbezirk Unterfranken: Verwaltungsgericht Würzburg  
in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 26, 
- Regierungsbezirk Mittelfranken: Verwaltungsgericht Ansbach in  
91522 Ansbach, Promenade 24-28, 
- Regierungsbezirk Schwaben: Verwaltungsgericht Augsburg in  
86152 Augsburg, Kornhausgasse 4. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das  
Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayerstraße 30,  
örtlich zuständig. 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift  
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen  
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Ab 1. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO (Verwaltungsgerichts-
ordnung) genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich  
elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr  
fällig. 
 

Neustadt a.d.Aisch, 29.11.2023 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

gez. Weiß, Landrat 
 

------------------------ 
1VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öf-
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
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zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verord-
nung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes 
für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
 

 
Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket im Jahr 2024  
aus Bundes- und Landesmitteln 

vom 16. November 2023 
 
I. Hinweise und Erläuterungen 
 
Die nachfolgenden Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2024 basiert auf den Muster-Richtlinien zum 
Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023. 
 
Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses 
des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder vom 06.11.2023 erstellt, dass die in 2023 
und 2024 entstehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund 
und Ländern bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mrd. Euro ausgegli-
chen wird. Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach Maß-
gabe der Musterrichtlinien ermittelten Ausgleichsbeträge in voller 
Höhe ausgeglichen werden und eine mögliche Finanzierungslücke 
über eine moderate Anhebung des Preises des Deutschlandtickets 
und die Gewinnung weiterer Kundinnen und Kunden geschlossen 
wird. 
 
Die Musterrichtlinien regeln den Ausgleich für das gesamte Jahr 
2024, um den Beteiligten Sicherheit in Bezug auf die Ausgleichs-
parameter zu geben. Auf dieser Grundlage besteht auch eine ge-
sicherte Gesamtfinanzierung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
mindestens zum 30. April 2024 bei einem Preis des Deutschland-
tickets von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Aufgabenträgern 
empfohlen, ihre Umsetzungsregelungen vorerst bis Ende April zu 
befristen, da bis zu diesem Zeitpunkt auch Klarheit über mögliche 
Preisanpassungen beim Deutschlandticket besteht. 
 
Auch für den Ausgleich für 2024 ist es erforderlich und sachge-
recht, die Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums der Geltung des 
Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu verwen-
den.  
 
Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2023 fol-
gende wesentliche Anpassungen vorgenommen: 

1. Auch für den Fall, dass die Länder von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, die übergangsweise Anwendung des 
Deutschlandtickettarifes bis zur Umsetzung durch die zustän-
digen Aufgabenträger landesrechtlich durch eine Tarifvorgabe 
sicherzustellen, erfolgt der Ausgleich gegenüber den Verkehrs-
unternehmen durch die jeweiligen Aufgabenträger als zustän-
dige Behörden innerhalb der Instrumente der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder 
allgemeiner Vorschrift. Aufgrund der von Bund und Ländern 
bereitgestellten Finanzierungsmittel für das Deutschlandticket 
und der erlassenen Landesregelungen zur Tarifvorgabe des 
Deutschlandtickettarifs kann die Ausgleichsregelung des je-
weils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Januar 
2024 erfolgen, wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt er-
lassen werden sollte. Die Umsetzung der Ausgleichsregelung 
im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemei-
ner Vorschriften müsste zeitnah, spätestens aber bis zum 31. 
März 2024 erfolgen. 
2. Bei der Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldein-
nahmen 2019 von 2023 auf 2024 werden Tarifanpassungen 
von 2023 auf 2024 im Altsortiment nur bis zu einer Höhe von 8 

Prozent beim Ausgleich anerkannt. Dafür müssen auch bei ei-
ner Tarifanpassung im Altsortiment von über 8 Prozent die tat-
sächlichen Fahrgeldeinnahmen für den Ausgleich nur so in den 
Ausgleich eingestellt werden, als wäre der Tarif nur um 8 Pro-
zent erhöht worden. . 
3. Die bisherige Regelung zum Ausgleich der Minderung der 
Erstattungsleistungen für die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter Menschen bewirkte auch einen Ausgleich 
dafür, dass individuelle Vomhundertsätze im Vergleich zum 
Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Grund 
hierfür war, dass ein Nachweis aufgrund der Corona-Pandemie 
mit den dafür erforderlichen Verkehrszählungen nicht geführt 
werden durfte. 
Nunmehr kann die Veränderung des Vomhundertsatzes nicht 
mehr aus den nicht mehr durchführbaren Verkehrszählungen 
resultieren, weshalb ein Vergleich mit dem Vomhundertsatz für 
2019 nicht mehr sachgerecht ist. Die Regelung zum Ausgleich 
für das Deutschlandticket kann deshalb vereinfacht werden 
(siehe Nummer 5.4.2).  
4. In die Verfahrensregelungen wurde eine obligatorische Re-
gelung zu Vorauszahlungen aufgenommen. Dies dient der Li-
quiditätssicherung der Verkehrsunternehmen, die teils durch 
die Zwischenfinanzierung auch von Ansprüchen aus der Ein-
nahmeaufteilung des Deutschlandtickets belastet sein können. 
5. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des 
Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten Einnahme-
steigerungen im Ohne-Fall aus positiven Verkehrsmengenef-
fekten wurden die auf das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll-
Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 
2022 (langfristiges historisches Wachstum der Verkehrsleis-
tung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 Prozent p.a) er-
höht. Gleiches wird für das Jahr 2024 vorgenommen. Die 
Richtlinien sehen aus Vereinfachungsgründen in Nummer 
5.4.1.1 eine den Zinseszinseffekt nicht berücksichtigende Er-
höhung um insgesamt 2,6 Prozent vor. 
6. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter 
Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, müssen bei 
der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die 
Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 01. Ja-
nuar 2023 geltenden und über die durchschnittliche Tarifan-
passung auf 2024 fortgeschriebenen Preisen (vor der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets) angerechnet werden. Denn der 
Bund beteiligt sich nur an der aus der Einführung des Deutsch-
landtickets resultierenden Kostenunterdeckung. Eine Aus-
nahme bilden regionale oder landesweite Semestertickets, de-
ren Preis im Solidarmodell zur Herstellung eines angemesse-
nen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des 
Solidarmodells notwendig ist. 
7. Die Berücksichtigung von zusätzlichen Vertriebsaufwendun-
gen ist in den Musterrichtlinien für das Jahr 2024 vorgesehen, 
da noch keine ausreichenden Anpassungen beim Vertrieb in-
nerhalb der Branche möglich sind und nur so möglichst viele 
(neue) Kundinnen und Kunden beim Deutschlandticket ange-
sprochen werden können. 2025 ist die Berücksichtigung zu-
sätzlicher Vertriebsaufwendungen in den Musterrichtlinien 
nicht vorgesehen. Dies ist künftig durch eine Anpassung der 
Vertriebsprozesse und brancheninterne Maßnahmen zu re-
geln. Die Vertriebsmehrkosten sind Bestandteil der Finanzie-
rungsleistung an die Empfänger. Zur zweckentsprechenden 
Mittelverwendung werden diese Leistungen an diejenigen Stel-
len ausgereicht, im Regelfall die Verkehrsunternehmen, die 
selbst oder durch Vertriebsdienstleister das Deutschlandticket 
vertreiben. 

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind keine Regelungen mehr zur An-
rechnung ersparter Provisionszahlungen mehr in die Ausgleichs-
berechnung einzubeziehen. Ebenso werden keine Pauschalen für 
die Umstellung der Vertriebsprozesse und Kontrollinfrastruktur 
mehr gewährt.   
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Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung 
des Ausgleichs ist eine einheitliche Definition der ausgleichsfähi-
gen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen auch in 2024 
unabhängig von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung 
durch die Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden Passagen 
durch alle Länder übernommen werden. Darüber hinaus bedarf es 
im Hinblick auf die Transparenz des Mittelbedarfs einheitlicher An-
tragsfristen, die wie auch schon für 2023 in den Muster-Richtlinien 
auch für 2024 obligatorisch sind. 
 
Die Muster-Richtlinien sind entsprechend dem Gliederungs-
schema einer Förderrichtlinie als Richtlinien für Billigkeitsleistun-
gen abgefasst. Die Umsetzung muss durch die Länder noch mit 
jeweils eigenen Länderrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In 
Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Entschei-
dung über die verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf 
der Grundlage einer gesetzlichen Regelung, einer Zuwendungsre-
gelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder einer 
Billigkeitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmä-
ßigen Regelungen aus den Muster-Richtlinien mit Ausnahme der 
Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug auf die im je-
weiligen Land zu treffende Zuständigkeitsregelung für die Aus-
gleichsgewährung. 
 
In den nachfolgenden Muster-Richtlinien sind auf der Grundlage 
dieser Hinweise hinter der Gliederungsnummer der Regelung Hin-
weise ausgebracht, ob die Regelungen  

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit 
- fakultativ  

von allen Ländern zu beachten sind. 
 

 
Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßig-
ten Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket) ab dem 1. Januar 2024  
 
Vorbemerkung:   
Änderungen gegenüber. Stand vom 07. Juli 2023 – folgende Re-
gelungen, die sich auf die Einführungsphase beziehen, wurden ge-
strichen:  
• Startzeitpunkt (eh. Ziff. 4)  
• Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studie-
rende, Ende der Bezugsberechtigung (eh. Ziff. 6.2)  
• Möglichkeit der erstmaligen Prüfung der Berechtigung innerhalb 
von 3 Monaten (eh. Ziff. 7.1 und 7.2, Satz 2)  
• Ausgleich bei nachträglich durchgeführten Berechtigungsprüfun-
gen (eh. Ziff. 7.3, Absatz 2)  
• Erstattung gegenüber Berechtigten in der Einführungsphase (eh. 
Ziff. 7.4)  
 
1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  
Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestim-
mungen des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 
(vgl. Anlage 1). Dies umfasst insbesondere die monatliche Künd-
barkeit und den digitalen Vertrieb.   
 
2 Definition Ermäßigungsticket  
Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Stu-
dierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist 
eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das 
Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären 
Deutschlandticket rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 
Freistaat Bayern finanziert.    
 
3 Berechtigtenkreis  
3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets 
berechtigt:  
a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),  
b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),  
c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).  
 
3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 
Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies 
umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer 
Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines 
Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Ver-
trag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden 
an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozial-
arbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.  
• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule ge-
mäß Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen 
und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentin-
nen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich ge-
prüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten.  
• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung 
von Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulas-
sungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehr-
amtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienord-
nung für das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern).  
• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.  
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikations-
ebene I und II in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 
1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).   
Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als 
bezugsberechtigte Auszubildende anerkannt werden, soweit diese 
mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.    
Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz 
oder der Schulort in  
Bayern liegen.   
 
3.3 Als Studierende werden definiert:  
Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)   
• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 
Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG   
• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikations-
ebene III in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
LlbG und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für 
eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwer-
ben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 
Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).   
 
Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsbe-
rechtigte Studierende  
anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Perso-
nengruppen vergleichbar  
sind.   
Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.    
Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohn-
sitz in Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket beteiligten 
Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, 
wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt 
sind:   
• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber inner-
halb Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden lokalen 
Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Semesterticket für die 
bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.   
• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  
• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden 
kein Angebot für ein ermäßigtes Deutschlandticket für Studie-
rende.   
 
3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  
• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bu-
desfreiwilligendienst und   
• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von  
Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 
ökologisches Jahr, et cetera)  
mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.   
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4 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  
Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. 
Wiederaufleben eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue 
Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene gesam-
ten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalen-
dertage im nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, 
Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen.   
 

5 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Stu-
dierende  
Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleis-
teten Beitrages für ein vor Ort bestehendes solidarisches Semes-
terticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktu-
ellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch 
Studierende, deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes 
solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebs-
stellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw.  
sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Ver-
bundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der durch den 
Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit 
einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monat-
lich anzurechnen.    
 

6 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungsti-
ckets  
6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende  
Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim 
erstmaligen Erwerb und danach spätestens nach Ablauf von je-
weils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch die Ver-
triebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungs-
prüfung soll auch unterjährig durchgeführt werden können; das 
Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis 
zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle  
kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom 
Freistaat Bayern bereitgestelltes, einheitliches Formular als Be-
rechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 
mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Be-
rechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ defi-
niert.    
 

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  
Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim 
erstmaligen Erwerb und danach mindestens zu Beginn jedes Se-
mesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer Datenabgleich 
mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfah-
ren“) genutzt werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Al-
ternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprü-
fung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimes-
ter gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.   
 

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  
Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung 
gemäß Ziffer 6.1 bei Auszubildenden und Freiwilligendienstleisten-
den und Ziffer 6.2 bei Studierenden sowie die im Anhang „Rege-
lungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets“ definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom 
Freistaat Bayern auch ohne gültigen Berechtigungsnachweis aus-
gegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsan-
spruchs akzeptiert.    
Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, 
dass im bereits vergangenen Bezugszeitraum keine Berechtigung 
für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann muss die 
Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutsch-
landticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils ak-
tuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder das Abonnement 
kündigen.     
 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets 
 

 

Anhang zur Anlage 1 – Regelungen zur Berechtigungsprü-
fung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ab 1. Januar 
2024  
 
Vorbemerkung:   
Änderungen gegenüber Stand vom 07. Juli 2023 - Folgende Re-
gelungen wurden angepasst:  
• Ergänzung der IHK und HWK zur Bestätigung des Nachweisfor-
mulars (Ziff. 1.1)  
• Alternative Nachweisverfahren bei Auszubildenden neben 
Schnittstelle zu Arbeitgebern (Jobticket) oder Ausbildungsdaten-
banken nur bei erstmaliger Bestellung möglich (Ziff. 1.2 c)   
• Einführung der stufenweisen Erhöhung der Prüfquote ab 1. Feb-
ruar 2024. (Ziff. 3)  
 
1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende  
Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende regelt Ziffer 6.1 der Anlage 1. Nachfolgend werden 
Regelverfahren (1.1) und alternative Verfahren (1.2) konkretisiert.   
 
1.1 Regelverfahren  
Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Be-
stätigung durch die Schule, Dienststelle (bei Beamtenanwärterin-
nen und -anwärtern) oder den Träger des Freiwilligendienstes vor-
legen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate zu-
rückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom 
Freistaat Bayern zum Download auf einer Webseite (https://bahn-
land-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei den Vertriebs-
stellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu 
nutzen.   
Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist 
gelten. Alle in diesem Sinne rechtzeitig eingehenden Bestellungen 
sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein schnelleres Abwi-
ckeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.   
Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schu-
len, Dienststellen und Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung ge-
stellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen Ausbildungsjahres und, 
soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu hin-
zukommen, aktualisiert.    
Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem 
Ausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell 
keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der Bil-
dungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer 
bzw. Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formu-
lar bestätigen.  
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungs-
nachweise ist anzuwenden.  
Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:   
• von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenan-
wärter/innen oder Träger für Freiwilligendienstleistende) unter-
schriebene und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer 
zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,   
• Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Be-
amtenanwärter/innen und Freiwilligendienstleistende) in Bayern o-
der Lage des Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticketnutzer angege-
ben) in Bayern, Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars 
nicht älter als zwei Monate,   
•voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von 
Schule/Dienststelle/Träger angegeben): Falls es weniger als 12 
Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum als Auslaufdatum 
des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf  
ganze Monate aufgerundet werden.   
 
1.2 Alternative Verfahren  
Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelver-
fahren können die Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. 
Diese sind mit dem Freistaat vorher abzustimmen:    
a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. 
über Jobticket-Portale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Berech-
tigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, ohne dass Schu-
len/Dienststellen tätig werden müssen.   
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b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Daten-
banken der Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkon-
forme Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das 
voraussichtliche Auslaufdatum eines Ausbildungsverhältnisses 
zulassen, z.B. „AzubiCard“.   
 
c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachweise ist hilfsweise bei 
erstmaliger Bestellung gestattet, wenn anders keine fristgerechte 
Umsetzung des Verkaufs an Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende möglich wird. Bei jeder erneuten Berechtigungs-
prüfung kann der Nachweis dann nur noch über die Verfahren 
nach Ziffer 1.1, 1.2 a) und 1.2 b) erfolgen. Darauf ist bereits bei der 
Erstbestellung durch den Vertriebspartner hinzuweisen.  
 
1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  
Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schul-
wegkostenfreiheit nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 
Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt die Ticket-
bestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung 
als Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit 
dem Nachweisformular nach Ziffer 1.1 ist nicht erforderlich.    
 
2 Berechtigungsprüfung für Studierende  
Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Ziffer 6.2 der An-
lage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (2.1) und alternative 
Verfahren (2.2) konkretisiert.  Bei krummen Semesterdauern bzw. 
bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig eingeführt wird) 
soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufge-
rundet  
werden.   
 
2.1 Regelverfahren  
Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches 
Verfahren mit Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule beim 
Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach Möglichkeit 
das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.    
 
2.2 Alternative Verfahren  
Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alter-
native Datenschnittstellen vor Ort genutzt werden, wenn diese 
ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei Abfrage 
eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtli-
che Auslaufdatum einer Immatrikulation zu erzeugen.   Nur Studie-
rende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-
Verfahren noch andere Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen 
bereitstellen können, können das Ermäßigungsticket durch Vor-
lage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf entspre-
chend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Ziffer 1.1 
bzw. 1.2 erwerben. Hierzu muss die Hochschule das bayernweit 
einheitliche Berechtigungsformular manuell abstempeln und unter-
schreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden bestä-
tigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen 
Hochschulen zur Verfügung gestellt. Diese wird jeweils vor Se-
mesterbeginn aktualisiert.    
Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungs-
nachweise ist anzuwenden.    
Dabei sind folgende Prüfmerkmale kumulativ relevant:   
• von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestäti-
gung, dass der Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester 
ordnungsgemäß eingeschrieben ist,  
• Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz 
in Bayern und Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundeslän-
derübergreifenden Semesterticket im Sinne der Ziffer 3.3 der Anlage 1,    
• Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als 
zwei Monate.  
 
2.3 Übergangsregelung  
Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum Ende des Winter-
semesters 2023/24, ist die Anwendung weiterer geeigneter Ver-
fahren der Berechtigungsprüfung über die alternativen Verfahren 
gemäß Ziffer 2.2 hinaus möglich, wenn nicht rechtzeitig die Anbin-
dung für das Shibboleth-Verfahren abgeschlossen werden kann.   

Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entsprechendes, geeig-
netes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise an-
zuwenden (vgl. Ziffer 2.2).   
 
3 Prüfung der Berechtigungsnachweise  
Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapa-
zität dies erfordert, eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise 
für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss bis 31. Ja-
nuar 2024 mindestens 15 Prozent und bis 30. April 2024 mindes-
tens 30 Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen bezie-
hungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüf-
quote feststellen zu können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/unge-
prüft) in geeigneter Form dokumentiert werden.   
 
4 Datenschutz  
Die Berechtigungsnachweise sollen für zwei Jahre aufbewahrt und 
danach zeitnah gelöscht werden. 
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F A .  R A U C H  S P A N P L A T T E N W E R K  G M B H ,  F U C H S A U  

Nachträgliche Anordnung gem. § 17 Abs. 1, 1a BImSchG 
 
Az.: 43.2-1711-I-2023-31 
Fa. Rauch Spanplattenwerk GmbH, Fuchsau 3, 91477 Markt 
Bibart 
 
Wiederinbetriebnahme der Absaugung am Presseneinlauf (Emis-
sionsquelle 14) 

Öffentliche Bekanntmachung 
gem. § 17 Abs. 1, Abs. 1a S. 4 i.V.m. § 10 Abs. 7 bis 8a BImSchG, 

§§ 8 ff. der 9. BImSchV 
 
1. Die Rauch Spanplattenwerk GmbH, Fuchsau 3, 91477 Markt 
Bibart, betreibt auf dem Grundstück Fl. Nr. 1120, Gemarkung 
Markt Bibart, eine Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten. 
Hierbei kommt eine Presse zum Einsatz, in welcher Holzspäne ein-
gebracht werden. Am Einlauf der Presse, also vor dem eigentli-
chen Press-Prozess, befindet sich die Emissionsquelle 14 – der 
Presseneinlauf. 
Diese Absaugung wird nun nach Stillegung wieder in Betrieb genommen. 
 
2. Bei der Firma Fa. Rauch Spanplattenwerk GmbH handelt es 
sich um eine Anlage, die gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG i.V.m. 
Nr. 6.3.1 Anhang 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes – Verordnung über genehmi-
gungs-bedürftige Anlagen – (4. BImSchV) immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftig ist. Bei der Anlage handelt es sich dar-
über hinaus gem. § 3 der 4. BImSchV i.V.m. Nr. 6.3.1, Spalte d des 
Anhangs 1 zur 4. BImSchG um eine Anlage, die der Richtlinie 
1010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24.11.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) unterliegt. 
 
3. Nachträgliche Anordnungen gem. § 17 Abs. 1, 1a BImSchG für 
Anlagen, die der Industrieemissionen-Richtlinie unterliegen und 
Emissionsbegrenzungen beinhalten, sind gem. § 17 Abs. 1a S. 4 
BImSchG öffentlich bekannt zu machen. Die öffentliche Bekannt-
machung erfolgt nach Maßgabe des § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2. 
 
4. Der verfügende Teil des Bescheids lautet:  
„Das Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim erlässt fol-
genden 

BESCHEID 
 
1. Nachträgliche Anordnung (§ 17 BImSchG) 
Für nachstehend bezeichnete Anlage bzw. Anlagenteile werden 
die in Nr. 2 dieses Bescheides genannten Auflagen (nachträglich) 
angeordnet.  
 
Die Anlage ist nach den in Nr. 2 genannten Auflagen zu betreiben. 
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1.1 Betreffende Anlage bzw. Anlagenteile 
Emissionsquelle 14; Absaugung des Presseneinlaufs 
 
1.2 Bezeichnung der genehmigungsbedürftigen Anlage nach 
Anhang der 4. BImSchV 
„Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produkti-
onskapazität von 600 Kubikmetern oder mehr je Tag“, 
vgl. Ziffer 6.3.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV 
 
1.3 Für die Anlage maßgebliche BVT-Schlussfolgerungen 
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2119 der Kommission vom 
20. November 2015 über Schlussfolgerungen zu den besten ver-
fügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Holz-
werkstofferzeugung (Az.: C (2015) 8062) 
 
1.4 Standort der Anlage 
Flur-Nummer 1120 Gemarkung Fuchsau 
 
 
1.5 Betreiber 
Fa. Rauch Spanplattenwerk GmbH, Fuchsau 3, 91477 Markt Bibart 
 
2. Auflagen 
 […] 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach 

in 91522 Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elekt-ronisch einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Kla-geerhebung eine Verfahrensgebühr fäl-
lig.“ 
  
5. Die nachträgliche Anordnung und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen in der Zeit 

 
vom 11.12.2023 bis einschließlich 10.01.2024 

 
beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Konrad-A-
denauer-Straße 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch, Zimmer Nr. A 205, 
und  
in der Marktgemeinde Markt Bibart, Rathausgasse 2, 91477 Markt 
Bibart, während  der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus 
(Auslegung, § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG i.V.m. § 9 Abs. 2, § 10 
der 9. BImSchV). 
 
Dienststunden Landratsamt:   
Mo. – Fr., 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Mo., Di., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie 
Do., 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 
Dienststunden Gemeinde:   
Mo. – Mi. + Fr., 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie 
Do., 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
 
6. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Auslegungsunterla-
gen entstehen, können nicht ersetzt werden. 

 
Neustadt a.d.Aisch, 20.11.2023 

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
-Immissionsschutz- 

 gez. Spindler, Regierungsamtsrätin 
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F E R N W A S S E R V E R S O R G U N G  F R A N K E N  
Werkausschusssitzung 

 
Tagesordnung 

für die  
Werkausschusssitzung der Fernwasserversorgung Franken 

am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, um 09:00 Uhr 
im Sitzungssaal der Geschäftsstelle in Uffenheim,  

Fernwasserstraße 2 
 
Öffentlicher Teil: 

 
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

Uffenheim, 23. November 2023 
gez. Dr. Hermann Löhner, Geschäfts- und Werkleiter 
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F E R N W A S S E R V E R S O R G U N G  F R A N K E N  
Verbandsversammlung 

 
Tagesordnung 

für die  
Verbandsversammlung der Fernwasserversorgung Franken 

am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, um 11:00 Uhr 
im Sitzungssaal der Geschäftsstelle in Uffenheim,  

Fernwasserstraße 2 
 

Öffentlicher Teil: 

 
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

Uffenheim, 23. November 2023 
gez. Dr. Hermann Löhner,Geschäfts- und Werkleiter 
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TOP 1 Eröffnung der Sitzung  
Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 2 Niederschrift über die Sitzungen des Werkausschusses vom 
15.06.2023 und 28.11.2023 

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 sowie Behandlung 
des Jahresverlustes 2022 
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kosten für Amtshandlungen  
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S C H U L V E R B A N D  G R U N D S C H U L E  E H E G R U N D  

S U G E N H E I M  
Haushaltssatzung 2023/2024 

 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule 
Ehegrund Sugenheim (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad 
Windsheim) für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 
 
Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BayRS 2230-7-1-K), Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) sowie der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-
I) erlässt der Schulverband Grundschule Ehegrund Sugenheim fol-
gende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 292.800 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 6.800 € 
ab. 
 
(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 309.800 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 24.500 € 
ab. 

§ 2 
(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. 
(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
für das Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt. 
(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 2023 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 216.000 € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebli-
che Schülerzahl nach dem 01.10.2022 auf 137 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.576,6423 € fest-
gesetzt. 
 
4. Die Verwaltungsumlage wird im folgenden Jahr in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig er-
hoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht erlassen ist. 
 
(2) Verwaltungsumlage 2024 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 216.000 € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebli-
che Schülerzahl nach dem 01.10.2023 auf 122 Verbandsschüler 
festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.770,4918 € fest-
gesetzt. 
 
4. Die Verwaltungsumlage wird im folgenden Jahr in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig er-
hoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjah-
res noch nicht erlassen ist. 
 
(3) Investitionsumlage 2023 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
(4) Investitionsumlage 2024 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 
2023 auf 45.000 € festgesetzt. 
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 
2024 auf 45.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Sugenheim, 24.11.2023 
Schulverband Ehegrund Sugenheim 

gez. Reinhold Klein, Vorsitzender 
Hinweis:  
I. Der Schulverband Grundschule Ehegrund Sugenheim hat dem 
Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als Rechtsauf-
sichtsbehörde die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 
und 2024 vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile. 
II. Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 2 
BaySchFG, Art. 25, Art. 41 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3, 
Art. 26 Abs. 2 GO, §§ 1 ff. der Bekanntmachungsverordnung –
BekV- vom 19.01.1983 amtlich bekannt gemacht. Diese liegt mit 
ihren Anlagen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft zur Einsicht auf. Gleichzeitig mit der 
Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der Haushaltsplan 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft in 
Scheinfeld, Hauptstr. 3, Zi.-Nr. 113, zur Einsicht öffentlich zugäng-
lich gemacht. 
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S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  

N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   
Aufgebotsverfahren 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3435243237, 3435902329, 
3435905843, 3435905850 und 3435922467sind in Verlust gera-
ten. Sie werden hiermit aufgeboten. Der Inhaber der Sparkassen-
bücher wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkun-
den binnen einer Frist von drei Monaten bei der Sparkasse anzu-
melden, anderenfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt 
werden. Im übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der Spar-
kasse Neustadt a.d.Aisch, Sparkassenplatz 1.         

 
Neustadt a.d.Aisch, 16.11.2023 
gez. Berger, Sparkassendirektor 
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S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 3005067198 (1067198) ist in Verlust ge-
raten. Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
binnen einer Frist von drei Monaten bei der Sparkasse anzumel-
den, anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im 
übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neu-
stadt a. d. Aisch, Sparkassenplatz 1. 
 

Neustadt a.d.Aisch, 27.11.2023 
gez. Berger, Sparkassendirektor 
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Z W E C K V E R B A N D E S  G E W E R B E P A R K  S T E I G E R W A L D  

Haushaltssatzung 2023/2024 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbepark Stei-
gerwald (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) für 
die Haushaltsjahre 2023 / 2024 
 
Aufgrund der Art. 40, 41 und 42 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) er-
lässt der Zweckverband Gewerbepark Steigerwald folgende Haus-
haltssatzung: 
 

§ 1 
(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 43.500 Euro 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 434.400 Euro 
ab. 
 
(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 50.000 Euro 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
 1.000.000 Euro 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt für das 
Haushaltsjahr 2023 werden nicht festgesetzt.  
(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt für das 
Haushaltsjahr 2024 werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Verbandsumlage wird gem. § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung 
zwischen den beteiligten Verbandsmitgliedern mit folgenden An-
teilen festgesetzt: 

 
(1) Verwaltungsumlage 2023 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Um-
lagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr   2023   auf   25.000 Euro  festgesetzt 
und gemäß den folgenden Anteilen auf die Mitglieder umgelegt. 
 
a) Stadt Scheinfeld  35,70 % = 8.925,00 Euro 
b) Markt Markt Bibart 28,58 % = 7.145,00 Euro 
c) Markt Sugenheim  21,44 % = 5.360,00 Euro 
d) Markt Oberscheinfeld 7,14% = 1.785,00 Euro 
e) Gemeinde Langenfeld 7,14 % = 1.785,00 Euro          
    gesamt           100,00 % = 25.000,00 Euro 
 
Die Verwaltungsumlage wird im jeweils folgenden Jahr in Höhe der 
im abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig 
erhoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushalts-
jahres noch nicht erlassen ist. 
 
(2) Verwaltungsumlage 2024 
Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
 
(3) Investitionsumlage 2023 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 
(4) Investitionsumlage 2024 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 
2023 auf 20.000 Euro festgesetzt. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 
2024 auf 20.000 Euro festgesetzt 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

Scheinfeld, 24.11.2023 
Zweckverband Gewerbepark Steigerwald 

gez. Claus Seifert, Vorsitzender 
 

Hinweis: 
I. Der Zweckverband Gewerbepark Steigerwald hat dem Landrat-
samt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim als Rechtsaufsichtsbe-
hörde die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. 
II. Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 40 Abs. 1, Art. 41, 
Art. 24 KommZG, Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO, §§ 1 ff. der 
Bekanntmachungsverordnung –BekV- vom 19.01.1993 amtlich 
bekannt gemacht. Diese liegt mit ihren Anlagen während des gan-
zen Jahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
zur Einsicht auf. Gleichzeitig mit der Niederlegung der Haushalts-
satzung wird auch der Haushaltsplan bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft in Scheinfeld, Hauptstr. 3, Zi.-Nr. 
113, zur Einsicht öffentlich zugänglich gemacht. 
 

LkrABl. Nr. 24/2023 
 

_____________________ 
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